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Zum Akt

Dem Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 26.06.2014 vorgelegt.

Interfraktioneller Antrag zur Straßenausbaubeitragssatzung
- Antrag vom 22.05.2014 auf Aussetzung (siehe Anlage) -

1. Interfraktioneller Antrag

Mit Schreiben vom 22.05.2014 beantragten zwölfStadtratsmitglieder aus den Fraktionen der Lindau
Initiative, Freie Bürgerschaft, Junge Alternative und der CSU, den Vollzug der Straßenausbaubeitrags
satzung rückwirkend ab 01.01.2013 auszusetzen und bereits erhobene Beiträgeauf einem Treuhand
konto verzinslich anzulegen.

Begründet wurde der Antrag damit, dassfür zahlreiche Straßen noch keine Erschließungsbeiträge
erhoben wordenseien und noch unklar sei,ob diese Straßen überhaupt erstmalig hergestelltwur
den. Bei vielen dieserStraßen handele es sich um solche, diees schon seit Jahrzehnten gäbe undals
historische Straßen einzuordnen seien. Des Weiteren seien umfangreiche Prüfungen zum baulichen
Zustand vorzunehmen.

Bei der Erhebung von Erschließungsbeiträgen sei daher mit zahlreichen Widersprüchen und verwal
tungsgerichtlichenVerfahren mit unsicherem Ausgang zu rechnen. Zudem sei unklar,ob hierdurch
geklärt würde, ob dieVoraussetzungen fürdie Erhebung von Straßenausbaubeiträgen vorlägen.

Darüberhinaus gäbe es derzeitGespräche einer„Vereinigten Bürgerinitiative fürgerechte Kommu
nalabgaben in Bayern" mit der CSU-Landtagsfraktion. Ziel sei es, den Ausbau von Ortsstraßen über
Steuermittel zu finanzieren und die Kommunen zuverpflichten, ein „transparentes Straßenbauma
nagement" zu installieren.

Bis diese Fragen geklärt seien, sei es unbillig, derzeitStraßenausbaubeiträge zu erheben.

2. Straßenausbaubeitragssatzung 2013

Mit Beschluss vom 17.07.2012 hat der Stadtrat erstmalseine Straßenausbaubeitragssatzung(ABS)
erlassen. Die Satzung trat zum 01.01.2013 in Kraft. Damit wurde eine von der Rechtsaufsicht in meh
reren Genehmigungsschreiben zum Haushalt angemahnte Forderung erfüllt.



3. Pflicht zum Satzungserlass

Das Staatsministerium des Inneren hatte bereits im Schreiben vom 25.07.2003 - nach Entscheidun

gen des BayVGH vom 10.07.2002 und unter Hinweisauf das Urteil des BayVGH vom 10.03.1994 -
betont, dass der Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung und somit die Erhebung von entspre
chenden Beiträgen nicht im freien Ermessen der Kommunen stehe, sondern nur bei besonders guter
wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verzichtbar sei. Dementsprechend ergebe sich aus Art. 62 Abs. 2
BayGO in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 3 BayKAG das Beitragserhebungsgebot. Eine be
sondere Leistungsfähigkeit liegt z.B. vor, wenn keine Kreditaufnahmen im Haushalt erforderlich sind.

Nach Art. 62 Abs. 2 BayGO haben die Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Einnahmen, soweit vertretbar und geboten, aus besonderen Entgelten für die von ihr erbrachten
Leistungen zu beschaffen. Diese speziellen Deckungsmittel haben Vorrang vor allgemeinen De
ckungsmitteln wie z.B. Steuern.

4. Bindung an örtliche Ausbaubeitragssatzung

Ist eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen worden, so ist nicht nur der Bürger gebunden, son
dern nach einem Urtejl des BayVGH vom 14.04.1971 unterliegt der Bindung auch die Gemeinde
selbst. Im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz und das Rechtsstaatsprinzip ist es ihr verwehrt, von
einer Satzung auf Grundlage eines einfachen Gemeinderatsbeschlusses oder im Verwaltungsvollzug
zu Lasten oder zu Gunsten Einzelner abzuweichen - auf Beitragsforderungen darf nicht verzichtet
werden. Die Kommunen sind gehalten, die Abgaben gesetzmäßig zu erheben. Der Grundsatz des
Gesetzmäßigkeit beinhaltet, die Pflichtigen gleichmäßig nach Maßgabe der auf sie zutreffenden Ab
gabetatbestände heranzuziehen.

Nach Erlass der Straßenausbaubeitragssatzung kommt der Stadt daher kein Ermessen mehr über das
„ob" und „wie" einer Beitragserhebung zu. Solange die Beitragssatzung wirksam ist, ist diese anzu
wenden.

Es sei in diesem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass der Stadtrat beim Erlass der ABS
bewusst und in zulässiger Weise darauf verzichtet hat, Straßenbaumaßnahmen vor dem 01.01.2013
in die Beitragserhebung einzubeziehen. Die Satzung gilt nur für Maßnahmen seit Inkrafttreten und
verursacht somit keine unvorhergesehenen Belastungen für Straßenbauprojekte aus der Vergangen
heit.

5. Erschließungsbeiträge - Straßenausbaubeiträge

Grundsätzlich ist die Erhebung von Ausbaubeiträgen nachrangig zur Erhebung von Erschließungsbei
trägen. Das bedeutet, sind Erschließungsbeiträge zu erheben, scheidet die Möglichkeit der Erhebung
von Straßenausbaubeiträgen aus. Diese gesetzliche Regelung erfordert eine Abgrenzung zwischen
dem Erschließungsbeitragsrecht und dem Straßenausbaubeitragsrecht.

Die derzeitige Aufarbeitung der Erschließungsbeiträge beeinträchtigt die Erhebung von Straßenaus
baubeiträgen nicht. Es ist ohnehin zwingend, vor jedem Straßenbauprojekt zu prüfen, inwieweit eine
beitragsfähige Maßnahme vorliegt. Dem nachgelagert giltes dann festzustellen, ob die Straße bereits
erstmalig und endgültig hergestellt ist und Straßenausbaubeiträge zu erheben sind oder ob die erst
malige Herstellung noch nicht erfolgt ist und Erschließungsbeiträge anfallen. Selbst die Landeshaupt
stadt München geht bei Ihren Straßenprojekten in gleicher Weise vor ohne dass hierdurch die Erhe
bung von Straßenausbaubeiträgen erschwert würde.



Die Aussage, dass etliche der unklaren Straßen „seit Menschengedenken in nahezu unveränderter
Form vorhanden" seien und daher historische Straßen seien, berücksichtigt nicht die Kriterien, die für
die Feststellung einer historischen Straße gelten.

Bereits 1936 wurde vom Innenministerium für Wohnstraßen eine Mindestbreite von 6 m zuzüglich
beidseitiger Gehwege je 1,25 m vorgeschrieben. Diese Vorschrift galt selbst für Landgemeinden und
wurde bereits in den 1970er Jahren vom BayVGH mehrfach als eine Grundlage zur Prüfung des Vor
liegens einer historischen Straße bestätigt.

6. Änderungen Finanzierungssystematik

Der Straßenausbaubeitrag ist seit Bestehen des Kommunalabgabengesetzes integraler Bestandteil
des gemeindlichen Finanzierungssystems. Ein ganz überwiegender Teil der bayerischen Kommunen,
insbesondere der Städte, ist dieser gesetzlichen Verpflichtung bereits vor Jahrzehnten nachgekom
men und hat eine entsprechende Satzung erlassen und Beiträge erhoben.

Weder dem Bayerischen Gemeindetag noch dem Bayerischen Städtetag ist bekannt, dass seitens der
Staatsregierung der Wille bestehe, die seit fünfzig Jahren bewährte Praxisder kommunalen Straßen
baufinanzierung zu ändern undvon der bisherigen Finanzierungsystematik abzuweichen. Staatsmi
nister Dr. Markus Söder hat dies erst jüngst auf persönliche Anfragebei einem Treffen der bayeri
schen Oberbürgermeister bestätigt.

Sollten hierzu Bestrebungen einzelnerAbgeordnetervorhandensein, dürfte dies lediglich der Anfang
einer Diskussion über die Straßenfinanzierung der Kommunen sein. Ob und wenn jawann hieraus
gesetzliche Veränderungen folgen, ist derzeit nicht absehbar.

Bei einer Steuerfinanzierung würde sich zudem die Frage stellen, woher die Steuermittel für den
Straßenbau kommen sollen. Aufgrund der trotz allem angespannten Finanzlage des Freistaats und
der künftigen Schuldenbremse, ist nicht davon auszugehen, dass hierzu Steueranteile des Landes an
die Kommunen weitergegeben werden.

7. Fazit

Die vorgebrachten Argumente zurAussetzung derStraßenausbaubeitragssatzung sind insgesamt
nichtstichhaltig. Jede Baumaßnahmeund jede Straße wird fürsich ohnehin geprüft, um festzustel
len, ob sie überhaupt beitragsfähig ist undwenn derStraßenstatus unklar ist, welcherBeitrag zum
Tragen kommt.

Zudem kann ein Abwarten auf mögliche Rechtsänderungen in einer zeitlich unbestimmten Zukunft,
nicht Grundlage für ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln sein.

Ein Verzicht auf die Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung hätte zur Folge, dass derzeit kei
ne Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden könnten und sich hierdurch der Sanierungsstau
weiter erhöht.

Sollten Straßenbaumaßnahmen trotzdem durchgeführt werden, aber diese nicht zeitnah abgerech
net werden, besteht die Gefahr der Beitragsverjährung und das gleiche Dilemma wie mit den Er
schließungsbeiträgen.

Ist die finanzielle Situation einer Kommune keineswegs so günstig, dass ohne empfindliche Einbußen
an der dauernden Leistungsfähigkeit i.S. des Art. 61 Abs. 1 BayGO auf die Erhebung von Straßenaus-



baubeiträgen verzichtet werden kann, verstößt jeder Beschluss, der die Aufhebung oder Aussetzung
einer Straßenausbaubeitragssatzung gegen Art. 5 Abs. 1 Satz 3 BayKAG und wäre damit rechtswidrig.

Besondere Umstände, wie z.B. eine herausragende Finanzlage, die einen Verzicht die Satzung ggf.
rechtfertigen könnten, liegen bei der Stadt Lindau (B) nicht vor. Das bewusste In-Kauf-Nehmen von
Beitragsausfällen kann ggf. haftungsrechtliche Ansprüche der Kommune begründen.

Ein Beschluss zur Aussetzung der Straßenausbaubeitragssatzung müsste daher entsprechend Art. 59
Abs. 2 BayGO vom Oberbürgermeister beanstandet, vom Vollzug ausgesetzt und der Rechtsaufsicht
zur Entscheidung vorgelegt werden.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat lehnt die Aussetzung der Straßenausbaubeitragssatzung ab.

Lindau (B), den 05.06.2014
STADTBAUAMT LINDAU (B)

Schilpp
Sachbearbeiter


